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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

23.12.1964 

Geschäftszahl 

0019/64 

Rechtssatz 

Amortisationsquoten für einen von einem KÖRPERBEHINDERTEN angeschafften PKW können 
einkommensteuerrechtlich wohl in Form der Absetzung für Abnutzung (also unter den Betriebsausgaben oder 
den Werbungskosten), nicht aber als außergewöhnliche Belastung Berücksichtigung finden. 


